
Vollmacht und Einverständniserklärung 
 

Dem Rechtsanwalt Thomas Costard, Bayreuther Str. 11, 90409 Nürnberg, wird in Sachen 

Tel.: 0911/790 30 34, Fax: 0911/790 30 35 

 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

wegen ___________________________________________________________________________________ 

 

 
 

1. zur Prozessführung (u. a. nach §§ 81 ff. ZPO) einschließlich der Befugnis zur Erhebung und Rück-

nahme von Widerklagen; 

 
 

2. zur Antragstellung in Scheidungs- und Scheidungsfolgesachen zum Abschluss von Vereinbarungen 
über Scheidungsfolgen sowie zur Stellung von Anträgen auf Erteilung von Renten- und sonstigen 

Auskünften. 

 
 

3. zur Vertretung in Strafsachen und Bußgeldsachen (§§ 302, 374 StPO) einschließlich der Vorverfah-
ren sowie (für den Fall der Abwesendheit) zur Vertretung nach § 411 II StPO, mit ausdrücklicher 

Ermächtigung auch nach § 233 I, 234 StPO sowie mitausdrücklicher Ermächtigung zur Empfang-
nahme von Ladungen nach § 145 a II StPO, zur Stellung von Straf- und anderen nach der Straf-

prozessordnung zulässigen Anträgen und von Anträgen nach dem Gesetz über die Entschädigung 

für Strafverfolgungsmaßnahmen, insbesondere auch für das Betragsverfahren; 
 

 
4. zur Vertretung in sonstigen Verfahren auch bei außergerichtlichen Verhandlungen aller Art (insbe-

sondere in Unfallsachen zur Geltendmachung von Ansprüchen gegen Schädiger, Fahrzeughalter 

und deren Versicherer); 
 

 
5. zur Begründung und Aufhebung von Vertragsverhältnissen und zur Abgabe und Entgegennahme 

von einseitigen Willenserklärungen (z. B. Kündigungen) in Zusammenhang mit der oben unter 

„wegen…“ genannten Angelegenheit. 
 

 
 

6. Der Mandant erklärt sich damit einverstanden, dass der Emailverkehr zwischen dem Rechtsanwalt 
und ihm grundsätzlich unverschlüsselt erfolgt. Eine Verschlüsselung der Nachrichten erfolgt nur auf 

ausdrücklichen Wunsch. In diesem Fall wird beim Nachrichten- und Datenaustausch das vom 

Rechtsanwalt verwendete Verschlüsselungsprogramm eingesetzt. 
 

 
 Ich bin gem. § 49 Abs. 5 BRAO von meinem Prozessbevollmächtigten über folgendes belehrt 

worden: Der anwaltlichen Gebührenabrechnung werden weder Betragsrahmen- noch Festge-

bühren zugrunde gelegt. Die Gebühren werden vielmehr nach einem Gegenstandswert berech-
net.  
 
 

 
 
 
Ort/Datum: _______________________________________ Unterschrift: ___________________________________________ 


